
 
8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel 
8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der 
im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der 
Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, 
Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht 
in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine 
Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. 

8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für 
einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies 
gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund 
und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6. 

8.3 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die 
aufgetretenen Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die 
Anzeige dem Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in 
angemessener Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen 
Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines 
gewährleistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner 
Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften 
Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine 
angemessene Preisminderung vorzunehmen. 

8.4 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden 
Nebenkosten (wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und 
Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des 
Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und 
Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des 
Verkäufers. 

8.5 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von 
Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen 
des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf 
bedingungsgemäße Ausführung. 

8.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen, 



 
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, 
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer 
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für 
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, 
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung 
bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr. 

8.7 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des 
Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter 
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen 
vornimmt. 

8.8 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 
genannten Frist. 

8.9 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für 
Mängel aus anderen Rechtsgründen. 

8.10 Maße, Gewichte, Eigenschaftszusicherungen werden so genau wie möglich 
angegeben, sind jedoch nicht verbindlich und stellen keine definitive 
Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Erzeugnisse muss in eigener 
Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden oder 
sich bei ETHERMA absichern. Wir behalten uns das Recht vor, ohne Mitteilung an 
den Kunden, an Werkstoffen oder Verarbeitung Änderungen vorzunehmen. 
 


